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Verbraucherkreditgesetz Stand 17.04.2000 (Auszug) 
 
VerbrKrG - § 1. Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für Kreditverträge und Kreditvermittlungsverträge zwischen 
einem Unternehmer, der einen Kredit gewährt (Kreditgeber) oder vermittelt oder 
nachweist (Kreditvermittler), und einem Verbraucher. Als Verbraucher gelten 
auch alle anderen natürlichen Personen, es sei denn, dass der Kredit nach dem 
Inhalt des Vertrages für ihre bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige be-
rufliche Tätigkeit bestimmt ist. 
 
(2) Kreditvertrag ist ein Vertrag, durch den ein Kreditgeber einem Verbraucher 
einen entgeltlichen Kredit in Form eines Darlehens, eines Zahlungsaufschubs oder 
einer sonstigen Finanzierungshilfe gewährt oder zu gewähren verspricht. 
 
(3) Kreditvermittlungsvertrag ist ein Vertrag, nach dem ein Kreditvermittler es 
unternimmt, einem Verbraucher gegen Entgelt einen Kredit zu vermitteln oder 
ihm die Gelegenheit zum Abschluss eines Kreditvertrages nachzuweisen. 
 
VerbrKrG - § 2. Lieferung in Teilleistungen oder wiederkehrenden Leistun-
gen 
Die Vorschriften des § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, des § 7 Abs. 1 und 2 und des § 
8 gelten entsprechend, wenn die Willenserklärung des Verbrauchers auf den Ab-
schluss eines Vertrages gerichtet ist, der 
 

1. die Lieferung mehrerer als zusammengehörend verkaufter Sachen 
in Teilleistungen zum Gegenstand hat und bei dem das Entgelt für 
die Gesamtheit der Sachen in Teilleistungen zu entrichten ist; 

 
2. die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art zum Gegen-

stand hat; 
 

 
 3. die Verpflichtung zum wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von 
Sachen zum Gegenstand hat. 
 
VerbrKrG - § 3.  Ausnahmen 
(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Kreditverträge und auf Verträge 
über die Vermittlung oder den Nachweis von Kreditverträgen, 

1. bei denen der auszuzahlende Kreditbetrag (Nettokreditbetrag) oder 
Barzahlungspreis 200 Euro nicht übersteigt; 

 
2. wenn der Kredit für die Aufnahme einer gewerblichen oder selb-

ständigen beruflichen Tätigkeit bestimmt ist und der Nettokreditbe-
trag oder Barzahlungspreis 50 000 Euro übersteigt; 

 
 
3. durch die dem Verbraucher ein Zahlungsaufschub von nicht mehr 

als drei Monaten eingeräumt wird; 



AGA e.V. – Seminar 16. Mai 2000 
Von Rechtsanwalt Rolf Becker 

Wienke & Becker Rechtsanwälte 
Bonner Str. 323 

50968 Köln 
0221 / 37653 30 

 
 

Arbeitsgemeinschaft Abonnentenwerbung e.V.  

X 

 
4. die ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer zu Zinsen abschließt, 

die unter den marktüblichen Sätzen liegen; 
 

 
5. die im Rahmen der Förderung des Wohnungswesens und des Städ-

tebaus auf Grund öffentlich-rechtlicher Bewilligungsbescheide oder 
auf Grund von Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten unmit-
telbar zwischen der die Fördermittel vergebenden öffentlich-
rechtlichen Anstalt und dem Verbraucher zu Zinssätzen abge-
schlossen werden, die unter den marktüblichen Sätzen liegen. 

 
(2) Keine Anwendung finden ferner 
 

1. § 4 Abs. 1 Satz 4 und 5, § 6, § 13 Abs. 3 und § 14 auf Finanzie-
rungsleasingverträge; 

 
2. § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe b und die §§ 7, 9 und 11 bis 13 

auf Kreditverträge, nach denen der Kredit von der Sicherung durch 
ein Grundpfandrecht abhängig gemacht und zu für grundpfand-
rechtlich abgesicherte Kredite und deren Zwischenfinanzierung üb-
lichen Bedingungen gewährt wird; der Sicherung durch ein Grund-
pfandrecht steht es gleich, wenn von einer solchen Sicherung ge-
mäß § 7 Abs. 3 bis 5 des Gesetzes über Bausparkassen abgesehen 
wird; 

 
 
3. die §§ 4 bis 7 und 9 Abs. 2 auf Kreditverträge, die in ein nach den 

Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes gerichtliches Pro-
tokoll aufgenommen oder notariell beurkundet sind, wenn das Pro-
tokoll oder die notarielle Urkunde den Jahreszins, die bei Ab-
schluss des Vertrages in Rechnung gestellten Kosten des Kredits 
sowie die Voraussetzungen enthält, unter denen der Jahreszins oder 
die Kosten geändert werden können; 

 
4. § 9 auf Kreditverträge, die der Finanzierung des Erwerbs von 

Wertpapieren, Devisen oder Edelmetallen dienen. 
 
 
 
VerbrKrG - § 6.  Rechtsfolgen von Formmängeln 
(1) Der Kreditvertrag ist nichtig, wenn die Schriftform insgesamt nicht eingehal-
ten ist oder wenn eine der in § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a bis f und Nr. 2 
Buchstabe a bis e vorgeschriebenen Angaben fehlt.  
 
(2) 1 Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Kreditvertrag in den Fäl-
len des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 gültig, soweit der Verbraucher das Darlehen emp-
fängt oder den Kredit in Anspruch nimmt. 2 Jedoch ermäßigt sich der dem Kre-
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ditvertrag zugrunde gelegte Zinssatz (§ 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe d) auf den 
gesetzlichen Zinssatz, wenn seine Angabe, die Angabe des effektiven oder an-
fänglichen effektiven Jahreszinses oder die Angabe des Gesamtbetrages nach 
Buchstabe b fehlt. 3 Nicht angegebene Kosten werden vom Verbraucher nicht 
geschuldet. 4 Vereinbarte Teilzahlungen sind unter Berücksichtigung der vermin-
derten Zinsen oder Kosten neu zu berechnen. 5 Ist nicht angegeben, unter welchen 
Voraussetzungen preisbestimmende Faktoren geändert werden können, so entfällt 
die Möglichkeit, diese zum Nachteil des Verbrauchers zu ändern. 6 Sicherheiten 
können bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert werden; dies gilt nicht, 
wenn der Nettokreditbetrag 50 000 Euro übersteigt. 
 
(3) 1 Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Kreditvertrag in den Fäl-
len des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 gültig, wenn dem Verbraucher die Sache überge-
ben oder die Leistung erbracht wird. 2 Jedoch ist der Barzahlungspreis höchstens 
mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe des Teilzahlungs-
preises oder des effektiven Jahreszinses fehlt. 3 Ist ein Barzahlungspreis nicht 
genannt, so gilt im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungspreis. 4 Die Bestellung 
von Sicherheiten kann bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert werden.  
 
(4) Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig angege-
ben, so vermindert sich in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 der dem Kredit-
vertrag zugrunde gelegte Zinssatz, in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 der 
Teilzahlungspreis um den Vomhundertsatz, um den der effektive oder anfängliche 
effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist.  
 

VerbrKrG - § 7.  Widerrufsrecht 
(1) Dem Verbraucher steht ein Widerrufrecht nach § 361a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu. Hat ein Kreditvertrag 
die Lieferung einer Sache oder die Erbringung einer an-
deren Leistung zum Gegenstand, so kann anstelle des 
Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach § 361 b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs eingeräumt werden. 
 
(2) Wird der Verbraucher nicht entsprechend § 361 a 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie über den 
Wegfall des Widerrufsrechts nach Absatz 3 belehrt, so er-
lischt das Widerrufsrecht erst nach beiderseits vollständi-
ger Erbringung der Leistung, spätestens jedoch ein Jahr 
nach Abgabe der auf den Abschluss eines Kreditvertrages 
gerichtete Willenserklärung des Verbrauchers. 
 
(3) Hat der Verbraucher in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 
4 Nr. 1 das Darlehen empfangen, gilt der Widerruf als 
nicht erfolgt, wenn er das Darlehen nicht binnen zweier 
Wochen entweder nach Erklärung des Widerrufs oder 
nach Auszahlung des Darlehens zurückzahlt.  
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(4) 1 Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf 
die in § 5 Abs. 1 Satz 1 genannten Kreditverträge, wenn 
der Verbraucher nach dem Kreditvertrag den Kredit je-
derzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne 
zusätzliche Kosten zurückzahlen kann. 2 Sie finden ferner 
keine Anwendung, wenn der Kreditvertrag der Finanzie-
rung des Erwerbs eines Teilzeitnutzungsrechtes an einem 
Wohngebäude dient und mit dem Erwerbsvertrag eine 
wirtschaftliche Einheit bildet.  

  
VerbrKrG - § 8.  Sondervorschrift für den Fernab-
satzhandel 
(1) Auf vom Unternehmer gemäß § 1 Abs. 2 dieses Ge-
setzes oder gemäß § 4 Abs. 1 des Fernabsatzgesetzes fi-
nanzierte Fernabsatzverträge findet § 4 keine Anwen-
dung, wenn die in § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 Buchstabe a bis 
e bezeichneten Angaben mit Ausnahme des Betrags der 
einzelnen Teilzahlungen dem Verbraucher so rechtzeitig 
auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stehen, 
dass er die Angaben vor dem Abschluss des Vertrags ein-
gehend zur Kenntnis nehmen kann. 
 
(2) Für vom Unternehmer nach Absatz 1 oder von einem 
Dritten gemäß § 4 Abs. 2 des Fernabsatzgesetzes finan-
zierte Fernabsatzverträge entfallen das Widerrufs- und 
das Rückgaberecht nach §§ 7 und 9 Abs. 2. 2 Dies gilt 
nicht soweit dem Verbraucher aufgrund des Fernabsatz-
gesetzes kein Widerrufsrecht und kein Rückgaberecht zu-
steht; § 7 ist dann mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht dem 
Verbraucher auf einem dauerhaften datenträger zur Ver-
fügung stehen und nicht gesondert unterschrieben werden 
muss. 

 
VerbrKrG - § 9. Verbundene Geschäfte 
(1) 1 Ein Kaufvertrag bildet ein mit dem Kreditvertrag verbundenes Geschäft, 
wenn der Kredit der Finanzierung des Kaufpreises dient und beide Verträge als 
wirtschaftliche Einheit anzusehen sind. 2 Eine wirtschaftliche Einheit ist insbe-
sondere anzunehmen, wenn der Kreditgeber sich bei der Vorbereitung oder dem 
Abschluss des Kreditvertrages der Mitwirkung des Verkäufers bedient. 
(2) Der Verbraucher ist an seine auf den Abschluss des verbundenen Kaufvertra-
ges gerichtete Willenserklärung nicht gebunden, wenn er den Kreditvertrag gemäß 
§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 361a des Bürgerlichen Gesetzbuchs fristgerecht 
widerrufen hat. 2 Hierauf ist in der Belehrung nach § 361a Abs. 1 Satz 3 und 4 
hinzuweisen. § 7 Abs. 3 findet keine Anwendung. Ist der Nettokreditbetrag dem 
Verkäufer bereits zugeflossen, so tritt der Kreditgeber im Verhältnis zum Ver-
braucher hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs (§ 361a Abs. 2 des Bürger-
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lichen Gesetzbuchs) in die Rechte und Pflichten des Verkäufers aus dem Kaufver-
trag ein. 
 
(3) 1 Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Kredits verweigern, soweit 
Einwendungen aus dem verbundenen Kaufvertrag ihn gegenüber dem Verkäufer 
zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. 2 Dies gilt nicht wenn der 
finanzierte Kaufpreis 200 Euro nicht überschreitet sowie bei Einwendungen, die 
auf einer zwischen dem Verkäufer und dem Verbraucher nach Abschluss des 
Kreditvertrages vereinbarten Vertragsänderung beruhen. 
 
VerbrKrG - § 19  Übergangsvorschrift 
Auf Verträge, die vor dem 01. Oktober 2000 abgeschlossen worden sind, ist die-
ses Gesetz in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. 
 

Haustürwiderrufsgesetz Stand 17.04.2000 
 
HaustürWG - § 1. Widerrufsrecht 
(1) Einem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach § 361a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bei Verträgen mit einem Unternehmer zu, die eine entgeltliche Lei-
stung zum Gegenstand haben und zu denen er 
 1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz oder im 
Bereich einer Privatwohnung, 
 2. anlässlich einer von der anderen Vertragspartei oder von einem 
Dritten zumindest auch in ihrem Interesse durchgeführten Freizeitveranstaltung 
oder 
 3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmit-
teln oder im Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen, 
 
bestimmt worden ist. Dem Verbraucher kann anstelle des Widerrufsrechts ein 
Rückgaberecht nach § 361b des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingeräumt werden, 
wenn zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer im Zusammenhang mit 
diesem oder einem späteren Geschäft auch eine ständige Verbindung aufrechter-
halten soll. 
 
(2) Das Widerrufsrecht oder Rückgaberecht besteht nicht, wenn 
 1. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhandlungen, auf 
denen der Abschluss des Vertrags beruht, auf vorhergehende Bestellung des Kun-
den geführt worden sind oder 
 2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und 
bezahlt wird und das Entgelt achtzig Deutsche Mark nicht übersteigt oder 
 3. die Willenserklärung von einem Notar beurkundet worden ist. 
 
HaustürWG - § 2. Ende der Widerrufsfrist 
 
(1) Unterbleibt die Belehrung nach § 361a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, so erlischt das Widerrufsrecht des Verbrauchers erst einen Monat 
nach beiderseits vollständiger Erbringung der Leistung. 
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§ 3 Aufgehoben 
 
§ 4 Aufgehoben 
 
HaustürWG - § 5.  Umgehungsverbot; Unabdingbarkeit 
(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung, wenn seine Vorschriften durch ander-
weitige Gestaltungen umgangen werden.  
 
(2) Erfüllt ein Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 zugleich die Voraussetzungen 
eines Geschäfts nach dem Verbraucherkreditgesetz, nach § 11 des Gesetzes 
über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der 
Erträge aus ausländischen Investmentanteilen, nach § 23 des Gesetzes über Kapi-
talanlagegesellschaften oder nach § 4 des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer 
am Fernunterricht, so sind nur die Vorschriften dieser Gesetze anzuwenden.  
(3) Erfüllt ein Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 zugleich die Voraussetzungen 
eines Geschäftes nach dem Teilzeit-Wohnrechtegesetz, so sind in bezug auf das 
Widerrufsrecht nur die Vorschriften des Teilzeit-Wohnrechtegesetzes anzuwen-
den.  
(4) Von den Vorschriften dieses Gesetzes zum Nachteil des Kunden abweichende 
Vereinbarungen sind unwirksam. 
 
HaustürWG – 6. Anwendungsbereich 
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung beim Abschluss von 
Versicherungsverträgen. 
 
HaustürWG - § 9. Inkrafttreten; Übergangsbestimmung 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1986 in Kraft.  
 
(2) 1 Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Verträge, die 
vor seinem Inkrafttreten geschlossen worden sind. 2 § 7 findet auch Anwendung 
auf Klagen aus Geschäften im Sinne des § 1, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes abgeschlossen worden sind.  
 
(3) Auf Verträge, die vor dem 1. Oktober 2000 abgeschlossen worden sind, ist 
dieses Gesetz in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. 
 
(weitere Informationen bei www.rolfbecker.de oder www.fernabsatz-gesetz.de)  


